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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.10.2008

Norm

KartG 2005 §54

Rechtssatz

Das Kartellgesetz sieht nicht vor, dass die Rahmengebühr zu kürzen wäre, wenn sich der Antrag nur auf einen räumlich

begrenzten Markt bezieht. Die räumliche Ausdehnung des vom Antrag betro enen Markts ist vielmehr beim Kriterium

der wirtschaftlichen Bedeutung zu berücksichtigen.
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